
Versicherungsausweis zum  
Gruppenversicherungsvertrag  
 „Reifen-Versicherung“ 

Die simplesurance GmbH, die in Deutschland die Versicherungsplattform Schutzklick.de 
betreibt, im Folgenden „Schutzklick“ genannt, und die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG,  
im Folgenden ARAG genannt, haben einen Gruppenversicherungsvertrag über eine Reifen- 
Versicherung für ihre Versicherten, die dem Gruppenvertrag beigetreten sind, geschlossen.

Auf Grundlage dieses Vertrags gewähren wir den Kunden von Schutzklick, die einen oder meh-
rere Neureifen erworben haben und dem Gruppenversicherungsvertrag über Ihre Anmeldung 
zur Reifen-Versicherung beigetreten sind, Versicherungsschutz nach Maßgabe der nachstehen-
den Bestimmungen.

Der Versicherungsschutz beginnt am Tag nach Antragstellung bzw. Kaufdatum um 0.00 Uhr 
und endet automatisch und spätestens nach Ablauf des ersten  Vertragsjahres. Es gibt aus die-
sem Vertrag keine Folgeversicherung. 

Die Geltendmachung von Ansprüchen bedarf keiner vorherigen Zustimmung der  
simplesurance GmbH.

Risikoträger der „Reifen-Versicherung“
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée
Registergericht Düsseldorf HRB 10418, Sitz: Düsseldorf, USt-ID-Nr.: DE 811 125 216

Versicherungsumfang
Gemäß den Besonderen Bedingungen für die Reifen-Versicherung (BB Reifenversicherung 
Stand 04.2018) besteht Versicherungsschutz in Form einer Entschädigung für alle festmontier-
ten Reifen (ohne Felgen) die aus dem Gruppenvertrag versichert sind und die durch eine unvor-
hergesehene und durch äußere Einwirkung eintretende Reifenpanne beschädigt wurden. 

Unter einer Reifenpanne werden folgende Ereignisse verstanden: Fahren über/gegen einen 
Gegenstand (inklusive Bordstein), einfahren eines spitzen Gegenstandes, Reifenplatzer oder 
Vandalismus. 

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag nach Antragstellung bzw. Kaufdatum  
um 0.00 Uhr. Der für jeden versicherten Reifen ggf. individuell geltende Versicherungs beginn 
wird dem Begünstigten von SCHUTZKLICK per E-Mail mitgeteilt.

Die Versicherungsbedingungen erhält der aus dem Gruppenversicherungsvertrag  
Begünstigte mit der Aushändigung des Versicherungszertifikats. Weiterhin sind diese  
unter www.simplesurance.de/Versicherungsbedingungen hinterlegt. 

Vertrags-Nummer  
45500000-05

Nur gültig in Verbindung mit 
Ihrem Versicherungs zertifikat. 



Welche Kosten übernimmt die „Reifen-Versicherung“? 
Wir leisten Ersatz für den versicherten und am Fahrzeug festmontierten Reifen in Höhe des sich 
aus der Tabelle ergebenden Wertes (Geldbetrag). Maximal jedoch 500 Euro je Reifen und den 
Ersatz des zweiten Reifens auf der gleichen Achse, wenn der Unterschied aus der Profiltiefe 
höher als der gesetzlich zugelassene Wert oder mindestens 3 mm beträgt. 

Die maximale Entschädigungsgrenze liegt beim versicherten Wert, maximal jedoch beim Wieder-
beschaffungswert. Darüber hinaus gelten die unten genannten Staffelsätze für die Erstattung, 
welche die Profiltiefe des Reifens nach Herstellungsdatum (DOT) berücksichtigen.

• über 7,9 mm Restprofil: 100 % des Kaufpreises des Altreifens
• über 7,0 mm Restprofil: 80 % des Kaufpreises des Altreifens
• über 6,0 mm Restprofil: 60 % des Kaufpreises des Altreifens
• über 5,0 mm Restprofil: 40 % des Kaufpreises des Altreifens
• über 4,0 mm Restprofil: 20 % des Kaufpreises des Altreifens

Daneben werden die Kosten für die Montage und Demontage und das Wuchten je versicherten 
Reifen pauschal mit 14 Euro übernommen.

Was muss ich im Schadenfall tun?
Im Falle einer eingetretenen Reifenpanne, kontaktieren Sie SCHUTZKLICK bitte online. Bitte 
prüfen Sie zuvor, ob die oben genannten Anforderungen eines unvorhergesehenen Ereignisses 
für die eingetretene Reifenpanne gegeben sind. Die Internetadresse finden Sie auf Ihrem Ver-
sicherungszertifikat.

Sollte die Reifenpanne durch einen Akt von Vandalismus entstanden sein oder die Reifen gestoh-
len werden, so wenden Sie sich zwecks Anzeigenerstattung an die nächstgelegene Polizeidienst-
stelle oder Polizeibehörde. Das Einreichen der Kopie des Polizeiprotokolls ist bei Vandalismus 
und Diebstahl Voraussetzung für die Schadenregulierung. 

Bitte halten Sie zur Meldung das Zertifikat von SCHUTZKLICK, die Kaufunterlagen des Reifens 
und diesen Versicherungsausweis als Nachweis Ihres Versicherungsschutzes zusätzlich bereit. 
Mehr ist nicht erforderlich. Ihre Schadenmeldung wird direkt durch  SCHUTZKLICK an uns weiter-
geleitet.

Alternativ können Sie uns auch direkt kontaktieren: telefonisch unter der 0211 9890-1405 oder 
per E-Mail an schadenservice@ARAG.de (jeweils mit Bezug auf die Versicherungsnummer).

Ihre Rechte im Schadenfall können Sie entgegen § 44 Abs. 2 VVG jederzeit auch ohne Zustim-
mung von simplesurance geltend machen.

Bei der Prüfung des Versicherungsschutzes kann ferner Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten berück-
sichtigt werden, sofern nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vorschriften 
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist.
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Eine Kooperation von

Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte  
finden Sie unter www.ARAG.de/ds-infos.

Was passiert, wenn der Gruppenversicherungsvertrag endet?
Es ist grundsätzlich denkbar, dass der zwischen SCHUTZKLICK und der ARAG geschlossene 
Gruppenversicherungsvertrag gekündigt wird oder endet, bevor der versicherte Zeitraum endet. 
Das ist für Ihren Versicherungsschutz aber unerheblich. Für Sie gilt weiterhin der versicherte 
Zeitraum ab Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag. Eine Verlängerung des Versicherungs-
schutzes über den bereits versicherten Zeitraum hinaus ist nach Kündigung des Gruppenver-
sicherungsvertrags nicht möglich.

Was passiert, wenn SCHUTZKLICK die fälligen Versicherungs-
beiträge nicht zahlen würde?
Auch in diesem Fall passiert mit Ihrem Versicherungsschutz nichts. Die ARAG kann Ihnen  
dann weder den Versicherungsschutz entziehen, noch kann die ARAG Ihre Forderungen aus 
dem Versicherungsschutz mit Forderungen gegen SCHUTZKLICK verrechnen.

Wie endet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsanspruch endet mit dem Ende der Vertragslaufzeit von einem Jahr,  
sofern keine Folgeversicherung für ein weiteres Vertragsjahr vereinbart wurde und durch die 
Schutzklick schriftlich bestätigt wird. Sollten Sie bereits zuvor eine Beendigung Ihres Versiche-
rungsschutzes wünschen oder Ihren Beitritt zum Gruppenversicherungsvertrag widerrufen 
wollen, teilen Sie uns das bitte per Mail an koop_az_team@arag.de mit. 

Machen Sie in dieser Mail bitte folgende Angaben:

·  die oben genannte Gruppenversicherungsvertragsnummer
·  Ihren Namen
·   Datum für das gewünschte Ende des Versicherungsschutzes oder einen Hinweis, dass es  

sich um einen Widerruf handelt.  
Die Frist für die Erteilung dieses Widerrufs beträgt 14 Tage nach dem erklärten Beitritt  
zum Gruppenversicherungsvertrag durch Eintritt in den gewählten Tarif. 
(siehe Widerrufsbelehrung auf der Internetseite www.schutzklick.de)

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!


